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8622 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 6. Dezember 2011 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-JZG), das Auslieferungs- und 
Rechtshilfegesetz (ARHG) und das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den 
internationalen Gerichten geändert werden (EU-JZG-ÄndG 2011) 

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates dient vor allem der Umsetzung des Rahmenbeschlusses 
2008/909/JI des Rates vom 27.11.2008 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme 
verhängt wird, für die Zwecke ihrer Vollstreckung in der Europäischen Union. Dieser beruht auf dem 
Grundgedanken, dass der Strafvollzug in jenem Staat vorzunehmen ist, der am ehesten geeignet ist, der 
Resozialisierung des Verurteilten zu dienen, und ist bis 5.12.2011 umzusetzen. 
 
Daneben werden Umsetzungsmaßnahmen zu folgenden Rahmenbeschlüssen vorgeschlagen: 
- Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates vom 18.12.2006 über die Vereinfachung des Austauschs 

von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
Europäischen Union; 

- Rahmenbeschluss 2009/299/JI des Rates vom 26. 2.2009 zur Änderung der Rahmenbeschlüsse 
2002/584/JI, 2005/214/JI, 2006/783/JI, 2008/909/JI und 2008/947/JI, zur Stärkung der 
Verfahrensrechte von Personen und zur Förderung der Anwendung des Grundsatzes der 
gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen, die im Anschluss an eine Verhandlung ergangen 
sind, zu der die betroffene Person nicht erschienen ist und 

- Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates vom 26.2.2009 über die Durchführung und den Inhalt des 
Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten. 

 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2011 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Stefan Schennach. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Hermann Brückl, Stefan Schennach, Mag. Christian 
Jachs und Mag. Muna Duzdar. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Stefan Schennach gewählt. 
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Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 13. Dezember 2011 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2011 12 13  

 Stefan Schennach Monika Kemperle 
 Berichterstatter Vorsitzende 
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